
Leichenschau

Was beim letzten Dienst am Menschen 
zu beachten ist
Die Leichenschau gehört zu den nicht delegierbaren ärztlichen Pflichten. Die Rechtsmedi-
zinerin Dr. Sieglinde Ahne, Freiburg, fasste die wichtigsten Grundsätze dafür zusammen.

 _ Die Leichenschau hat unverzüglich 
stattzu�nden und zwar am Ort des To-
des/Fundes, jedoch nicht in aller Ö�ent-
lichkeit. Die zu untersuchende Person 
sollte entkleidet und ausreichend be-
leuchtet sein.

Sichere Todeszeichen
Zur Todesfeststellung dienen u. a. die To-
ten�ecken. Sie treten nach 20–30 Minu-
ten auf und lassen sich in den ersten sechs 
Stunden vollständig verlagern. Von 6 bis 
über 12 Stunden sind sie teilweise ver-
schiebbar, d. h. sie würden etwa am Rü-
cken bestehen bleiben und am Bauch 
nach dem Umdrehen neu entstehen.

Drei bis vier Stunden post mortem 
setzt die Leichenstarre ein. Vom Unter-
kiefer breitet sie sich nach unten aus und 
hält bei Zimmertemperatur zwei bis drei 
Tage an. Fäulnis beginnt meist mit einer 
Buntverfärbung des rechten Unter-
bauchs im Bereich der Appendix und 
zeigt sich später mit durchschlagenden 
Venennetzen.

Sichere Todeszeichen sind auch ein 
Nulllinien-EKG, nicht schockbares Flim-

mern mit abnehmender Amplitude und/
oder elektro-mechanischer Entkopplung 
bei nicht vorliegenden Pulsen.

Vorsicht ist hingegen geboten bei 
Umständen, die von dem Rechtsmedizi-
ner Otto Prokop als AEIOU-Komplex 
beschrieben wurden: Alkohol, Anämie, 
und Anoxämie, Epilepsie und Elektrizi-
tät (Blitzschlag), Injury (Schädel-Hirn-
Trauma), Opium (Betäubungsmittel), 
Urämie und  Unterkühlung. Hier gilt es, 
eine vita minima nicht zu übersehen.

Der genaue Todeszeitpunkt liegt 
meist im Dunkeln
Wann der Tod eingetreten ist, lässt sich 
meist nur annähernd klären, berichtete 
Ahne. Wurde jemand mit einem Blutver-
dünner behandelt, verlängert sich die 
Zeit, während der sich die Toten�ecken 
verschieben lassen, erheblich. Bei anämi-
schen Patienten sind Toten�ecken u. U. 
überhaupt nicht zu �nden. Der Zeitpunkt 
der Leichenstarre hängt von der Umge-
bungstemperatur ab. War die Person be-
sonders sportlich und muskulös, dann ist 
auch die Leichenstarre sehr ausgeprägt. 

Auch die Abkühlung um etwa 0,5–1,5 
Grad Celsius pro Stunde gilt als ungenau-
es Kriterium. Deshalb der Rat von Ahne: 

„Geben Sie im Totenschein nur dann eine 
genaue Todeszeit an, wenn Sie als Arzt 
selbst bzw. glaubha¦e Zeugen (z. B. P�e-
gedienst) zum Zeitpunkt des Versterbens 
anwesend waren.“ Ansonsten sollte der 
Zeitpunkt des Au¨ndens des Toten im 
Totenschein vermerkt werden.

Meldepflichten beachten!
Ergeben sich Hinweise auf einen nicht-
natürlichen oder ungeklärten Tod, muss 
die Leichenschau abgebrochen und die 
Polizei informiert werden. Am Tatort 
sollten keine Veränderungen vorgenom-
men werden. Ahne erwähnte den Fall ei-
nes Toten mit sehr hellen Toten�ecken 
im Gesicht und an der Fußsohle als Hin-
weis auf eine Kohlenmonoxidvergi¦ung. 
Da als Ursache eine undichte Gastherme 
in Frage kam, die auch andere gefährden 
könnte, musste dieser Todesfall gemeldet 
werden. Meldep�icht besteht auch bei 
nicht identi�zierten Personen. Schließ-
lich muss ein Verdacht auf eine Krank-
heit, die unter das Infektionsschutzge-
setz fällt, angezeigt werden. 

Lassen Sie sich nicht drängen! 
Das Ausfüllen des Totenscheins muss 
sorgfältig erfolgen, ansonsten könnte der 
Arzt wegen einer Ordnungswidrigkeit be-
langt werden. Das bewusste Ankreuzen 
einer falschen Todesursache etwa auf 
Drängen der Angehörigen kann straf-
rechtliche Konsequenzen haben.  ■
 Martin Bischo�

 ■ Symposium „Schnittstelle Rechtsmedizin und Allgemeinme-
dizin“ auf dem Kongress MEDIZIN 2019, Stuttgart, 25.1. 2019

©
 A

rt
er

ia
 P

ho
to

gr
ap

hy
Toten�ecken treten 20–30 Minuten nach dem Tod auf.
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